
Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel  Vorlage Nr. 950/262/2022 

 
 Beschlussvorlage 

   
  

TOP I. Nachtragshaushaltssatzung der 
Verbandsgemeinde Vordereifel für 
das Haushaltsjahr 2022 

 

 Verfasser:   
Bearbeiter: Markus Hermann 
Fachbereich:  Fachbereich 2 

  Datum:  
19.08.2022 

Aktenzeichen: 

 

  Telefon-Nr.: 
02651/8009-54 

 
 
 

Gremium Status Termin Beschlussart 

Verbandsgemeinderat öffentlich 06.10.2022 Entscheidung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Verbandsgemeinderat beschließt die I. Nachtragshaushaltssatzung 2022 in der 
vorliegenden Form.   
 
 
 
 
Etwaige Anträge:   
  
 
    
 
 
Beschluss: 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 

 
 
Sachverhalt: 
Für die Verbandsgemeinde wird nach Überprüfung der Haushaltswirtschaft 2022 die 
Erstellung eines Nachtragshaushaltes nicht erforderlich, so dass die Festsetzungen 
in Ergebnis- und Finanzhaushalt aus der Haushaltssatzung unverändert bleiben. 
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Auch für den Bereich der Abwasserbeseitigung des Eigenbetriebes „Abwasserwerk“ 
ergibt sich keine Notwendigkeit zur Erstellung eines Wirtschaftsplanes II/2022. 
Die Veranschlagungen in Erfolgs-, Vermögens- und Investitionsplan bleiben unver-
ändert. 
 
 
Mit der I. Nachtragshaushaltssatzung werden die einmaligen Entwässerungsbeiträge 
der Abwasserbeseitigung, entsprechend dem Beschluss des Verbandsgemeindera-
tes vom 21.07.2022, im § 8 wie folgt neu festgesetzt: 
 

2.       Einmalige Entwässerungsbeiträge 
 
     2.1.      Flächenkanalisation 
 

     2.1.1    Für den Kostenanteil Schmutzwasser wird der Beitragssatz auf 6,99 €  
                 je qm Grundstücksfläche mit Vollgeschosszuschlägen festgesetzt. 
 

     2.1.2    Für den Kostenanteil Niederschlagswasser wird der Beitragssatz auf  
       13,80 € je qm verdichtete Abflussfläche festgesetzt. 

 
     2.2      Gemeinschaftsanlagen (Kläranlagen, Verbindungssammler, Fang- 
                becken)  
 

     2.2.1    Für den Kostenanteil Schmutzwasser wird der Beitragssatz auf 1,90 € je 
                 qm Grundstücksfläche mit Vollgeschosszuschlägen festgesetzt. 
 

2.2.2    Für den Kostenanteil Niederschlagswasser wird der Beitragssatz auf  
            2,50 € je qm verdichtete Abflussfläche festgesetzt. 

 
2.3       Investitionskostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung  
            - Ortsgemeinden 

 

           2.3.1     Flächenkanalisation 
                  Der Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung der Orts- 
                  gemeinden wird auf 19,55 € je qm Straßen-, Wege- und Platzfläche  
                  festgesetzt. 
 
     2.3.2     Gemeinschaftsanlagen (Kläranlagen, Verbindungssammler, Fang- 
                  becken)   
                  Der Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung der Orts- 
                  gemeinden wird auf 5,29 € je qm Straßen-, Wege- und Platzfläche  
                  festgesetzt. 
 
 
 
 

 

Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja  Nein 
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Veranschlagung 

 Nein 
 

 Ja, mit 
 € 

 

Ergebnishaushalt 
  2022 

Finanzhaushalt  
 2022 

Buchungsstelle: 

 

 
 
Anlagen: 
 
I. Nachtragshaushaltssatzung 2022 
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